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Einleitung 
Rousseau und das Recht 

Rückblickend zählt der alternde Rousseau die zahlreichen Wanderungen seiner 
Jugendzeit zu den glücklichsten Erfahrungen seines Lebens. Er urteilt: „Nie habe 
ich so viel nachgedacht, nie war ich mir meines Daseins, meines Lebens so be-
wußt, nie war ich sozusagen mehr ich selbst als auf den Reisen, die ich allein und 
zu Fuß gemacht habe."1 Und über eine andere Wanderung heißt es: „Ich erinnere 
mich nicht, im ganzen Verlauf meines Lebens je so völlig frei  von Sorgen und Mü-
hen gewesen zu sein ( . . . )."2 Eine dieser Reisen führt  Rousseau nach Lyon, und 
auf dem Weg dorthin hat der junge Mann ein Erlebnis, das das „Glückshaus, das 
ich mir beim Wandern baute"3, einstürzen läßt.4 Als er bei einem Bauern um eine 
Mahlzeit bittet, erhält er zunächst nur „abgerahmte Milch und grobes Gerstenbrot"; 
erst später, nachdem der Mann Vertrauen gefaßt hat, wird der Wanderer mit Rog-
genbrot, Wein, Schinken und Eierkuchen bewirtet. Der ahnungslose Genfer erfährt 
nun von der beständigen Furcht des Bauern, der sein Anwesen verkommen läßt 
und seine Lebensmittel versteckt hält, damit die Steuereintreiber ihn für verarmt 
halten und unbehelligt lassen. Dieses Erlebnis konfrontiert  den bis dahin unbe-
schwerten Rousseau erstmals mit einer fragwürdigen  sozialen Ordnung und legt 
den „Keim jenes untilgbaren  Hasses ( . . . ) gegen die Plagen, die das unglückliche 
Volk erträgt, und gegen seine Bedrücker ( . . . )." Hier also, lange vor der „Erleuch-
tung" von Vincennes, die die Tätigkeit als Autor initiierte, liegt der Ursprung der 
Auseinandersetzung mit einem Problem, das Rousseau Zeit seines Lebens beglei-
ten und das Zentrum seines Denkens bilden sollte: eine Ordnung der Gesellschaft, 
in der für den Menschen ein gelingendes Dasein möglich ist.5 

Konsequent wendet sich Rousseau später als Schriftsteller  der Politik zu, an de-
ren Schlüsselrolle für die Herstellung gelingender menschlicher Existenz er keinen 
Zweifel läßt.6 Er schreibt: „Ich hatte gesehen, daß alles im letzten Grunde auf die 

ι Confess. IV 162. 
2 Confess. I I 61. 
3 Confess. IV 159. 
4 Vgl. zum Folgenden Confess. IV 163 f. (H.h.). 
5 Vgl. Cassirer,  Aufklärung, S. 205; Röhrs,  Rousseau, S. 22; Rang, Rousseaus Lehre, 

S. 561, bezeichnet das Problem der Gesellschaftlichkeit und das der Liebesleidenschaft als 
die beiden großen moralischen Fragen Rousseaus. Rousseau selbst gibt dem Problem der Ge-
sellschaftlichkeit den Vorrang (vgl. Confess. IX 430). 

6 Treffend  Cotta,  Philosophie et politique, S. 174; Colletti,  Rousseau, S. 79; Ducket,  An-
thropologie et histoire, S. 375: „Primat der Politik". 
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Politik ankäme ( . . . )."7 Der Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten und Be-
dingungen der Staatskunst widmet Rousseau dann auch den Großteil seiner Schaf-
fenskraft.  So heißt es an der zitierten Stelle: „Von den verschiedenen Werken, an 
denen ich arbeitete, war das, mit dem sich meine Gedanken seit langem am mei-
sten beschäftigten, das, an dem ich die meiste Freude hatte, an dem ich mein gan-
zes Leben arbeiten wollte und das, nach meiner Uberzeugung, meinen Ruf besie-
geln sollte, meine »Politischen Einrichtungen4." Als Rousseau aber erkennt, daß 
Zeit und Kraft  nicht ausreichen, das gesamte Werk zu vollenden, entscheidet er 
sich nach eigenen Angaben dafür,  den Contrat social  fertigzustellen und den Rest 
zu vernichten.8 Es ist kein Zufall, daß die verbleibende Energie in einem Text ge-
bündelt wird, dessen eigentliches Thema der Untertitel enthüllt: „Grundsätze des 
politischen Rechts".9 In der Tat will Rousseau das Problem der Gesellschaftlich-
keit prinzipiell mit Hilfe des Rechts lösen, und in der Konzentration auf diesen Zu-
sammenhang10 ist sein Denken zunächst vorbehaltlos der Anschauung seiner Zeit 
verhaftet. 

L 

Im Konzept der Aufklärung finden die eigentümlichen Strukturen der Rechts-
theorie in andere Fragestellungen Eingang und prägen die Form der Reflexion in 
fundamentaler Weise. Auch in Rousseaus Werk gibt es auf unterschiedlichen Ebe-
nen zahlreiche Verbindungen dieser Art. Wenig augenfällig, aber geistesgeschicht-
lich umso wirkmächtiger ist etwa die in der Verwendung von Deduktion und Ur-
teilsbegriff 11 liegende Beteiligung an der Verrechtlichung der Erkenntnistheorie, 
einer Disziplin, die sich im Zuge neuzeitlichen Denkens zunehmend von rechts-
theoretischen Argumentationsmustern methodologisch bestätigt12 und zugleich 
herausgefordert 13 sieht. Eine ganz anschauliche Übernahme rechtlich gefaßter For-
men dagegen repräsentiert der Rückgriff  auf die Figur des imaginären Gerichtspro-
zesses. In allen wichtigen Rechtfertigungsschriften  fordert  Rousseau, den Nach-
weis der Wahrheit im Vollzug eines „Gerichtsverfahrens"  zu erbringen. Rede und 
Gegenrede sollen den Richter - Staat, Gott, Publikum - überzeugen und den ei-
gentlichen Sachverhalt ans Licht bringen.14 Diese Haltung findet ihren stärksten 

7 Confess. IX 399. 
8 Vgl. Confess. X 508, IX 400; CS, Vorbericht 269. 
9 Alle gebräuchlichen deutschen Übersetzungen geben „droit politique" (OC II I 347) hier 

mit „Staatsrecht" wieder und unterlaufen damit die feine Trennlinie, die Rousseau zwischen 
„Staat" und „Polis" zieht. 

1 0 Betont etwa von Clair,  Rousseau et le droit, S. 304; Goldschmidt,  Anthropologie et poli-
tique, S. 10; Groethuysen,  Rousseau, S. 141. 

π Vgl. Emile IV 552-556. 
ι
2 Vgl. Brandt,  Rechtsphilosophie und Aufklärung, S. 3 -8 . 

1 3 Vgl. Cassirer,  Aufklärung, S. 326; Baczko,  Einsamkeit und Gemeinschaft, S. 83. 
14 Vgl. Beaumont 588 f.; Montagne I 12; Confess. I 9. 



Einleitung: Rousseau und das Recht 

Ausdruck im letzten großen Werk Rousseaus, im literarischen Prozeß der Dialo-
gues, in dem der Verteidiger „Rousseau" mit dem die Öffentlichkeit  repräsentie-
renden „Franzosen" über „Jean-Jacques", den Angeklagten, „richtet". Vor den Au-
gen des Lesers entsteht dabei die Struktur eines echten Gerichtsverfahrens,  das 
nach Zwiesprache von Anklage und Verteidigung im Freispruch „Jean-Jacques4 " 
endet.15 

Doch die Rechtstheorie formt nicht nur das Denken im Zusammenhang rechts-
externer Problemfelder,  sie emanzipiert sich als eigenständige Disziplin auch end-
gültig vom Primat theologischer Betrachtung und transportiert die ihr eigene Frage 
nach Grund und Inhalt des Rechts in die Diskussion. Rousseau greift  diese Frage 
in einer Weise auf, die seiner Neigung zu extremer Darstellung exemplarisch 
Rechnung trägt. Dabei zeigt bereits der erste Zugriff  auf den argumentativen Kon-
text, daß das Engagement des Autors hier Ablehnung und Begeisterung vereint. 

Rousseau wendet sich in grundlegender Weise gegen Wirklichkeit und theoreti-
sche Absicherung des Rechts im Ancien régime , in dem er gleichsam den Idealty-
pus einer historisch fortgeschrittenen  Gesellschaft erblickt. In der Schrift  über die 
Reform des polnischen Regierungssystems formuliert  er eine durchaus modern an-
mutende Kritik am Rechtsbetrieb des 18. Jahrhunderts. Er beklagt lange Prozeß-
dauern, Gesetzesflut, Interessenjurisprudenz und die für den Bürger unverständlich 
komplexe Dogmatik des römischen Rechts „in den wustigen Kompilationen Justi-
tians."16 Das könnte hingenommen werden, wenn es der Beförderung  einer gelin-
genden Existenz diente, allein - davon kann keine Rede sein. Für Rousseau zeigt 
das Recht der aktuellen bürgerlichen Gesellschaft wie keine andere gesellschaftli-
che Einrichtung den Widerspruch zwischen dem nur scheinbar Richtigen und dem 
wahrhaft  Guten auf. Die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit wird in 
rhetorisch eindrucksvoller Weise vorgestellt: „Ich schlage die Rechts- und Moral-
bücher auf, lausche den Gelehrten und Rechtskundigen und beklage, von ihren ein-
schmeichelnden Reden durchdrungen, die elenden Zustände der Natur, ich bewun-
dere Frieden und Gerechtigkeit, die von der zivilisierten Ordnung errichtet werden, 
ich segne die Weisheit der öffentlichen  Einrichtungen und tröste mich darüber, ein 
Mensch zu sein, weil ich mich als Bürger sehe. Wohlunterrichtet über meine 
Pflichten und mein Glück schlage ich das Buch zu, verlasse das Schulzimmer und 
schaue um mich: da sehe ich unglückselige Völker unter einem eisernen Joch stöh-
nen, das Menschengeschlecht niedergemalmt von einer Handvoll Bedrücker, eine 
ausgezehrte, durch Pein und Hunger erniedrigte Menschenmenge, deren Blut und 
Tränen der Reiche in Frieden trinkt, und allenthalben erblicke ich den Starken mit 
der schrecklichen Macht der Gesetze wider den Schwachen gewappnet.4'17 

Warum kann das geltende positive Recht ein gelingendes Dasein nicht sichern? 
Rousseau beantwortet diese Frage in der Entwicklungsgeschichte, die der Discours 

1 5 Vgl. dazu Schröder,  Einleitung, S. 36 f. 
16 Pologne X 614. 
17 Guerre 58. 

2 Gaul 


